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2016 – Wiederbesetzungssperre   -   

Erforderlichkeit der Wiederbesetzung der Stelle bzw. eines Stellenanteils

1. Übersicht

Organisationseinheit 
(Amt/Amtsstelle/Betrieb/Referat)	Gesundheitsamt
Abteilung/Sachgebiet	Hilfen und Schutzmaßnahmen für Psychisch Kranke, 
	geistig Behinderte und Abhängigkeitskranke

Stellen-Nummer	2 0 006

Stellen-Soll (dezimal)	0,5	 Vollzeitäquivalent

Stellen-Bewertung	S15 TVöD/VKA SuE 	 Stellen-Budget  35.100,-- €

Funktionsbezeichnung	Sozialarbeiterin	 Berufsgruppe Stadtangestellte
(z. B. Sachbearbeiter/in)		 (z. B. Vermessungsingenieur/in, Stadtangestellte/r)

Stelle frei ab	01.07.2016

Besonderheiten (z. B. zeitl. Befristung der Stelle, Drittmittelfinanzierung)



2. KURZ-Beschreibung der zu verrichtenden Tätigkeiten
     (ggf. gesondertes Blatt beifügen)


· Das Aufgabengebiet umfasst die Tätigkeit im Innen- und Außendienst gemäß dem
Bremischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke
(BremPsychKG). Hierzu gehören u.a. psychosoziale Diagnostik, Beratung, Betreuung,
Begutachtung, Unterstützung des Umfeldes, Kriseninterventionen, die Zusammen-
arbeit mit allen bestehenden Institutionen sowie die Mitarbeit in Gremien zur Weiter-
entwicklung der gemeindepsychiatrischen Versorgungsstruktur.
· Schwerpunkt Begutachtung


3. Begründung der Notwendigkeit der (teilweisen) Wiederbesetzung
    (ggf. gesondertes Blatt beifügen)

Siehe Rückseite!


4. Stellungnahmen Amt 11 und MK 3 (ggf. jeweils gesondertes Blatt - Anlage)

Amt 11 erhebt keine Bedenken (Stellungnahme vom 21.03.2016 ist beigefügt).

MK 3 erhebt aus organisatorischer Sicht keine Bedenken (Stellungnahme vom 16.03.2016 ist beigefügt).


	
Neuhoff 
Dezernent


Anlage zu Ziffer 3

Begründung zur Notwendigkeit der Wiederbesetzung der Stelle Nr. 2 0 006

Bei diesem Aufgabengebiet handelt es sich um ein spezialisiertes Beurteilungs- und Begutachtungsverfahren. Die Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe haben einen wesentlichen Einfluss bei der Steuerung der Höhe und zielgemäßen Anwendung der Mittel der Eingliederungshilfe des Sozialamtes.

Die nahtlose Wiederbesetzung ist insbesondere auch deshalb erforderlich, um die verbindliche Wahrnehmung der Begutachtungsaufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes mit entsprechenden finanziellen (ggfs. kostenreduzierenden) Auswirkungen für den Magistrat langfristig abzusichern. Zusätzlich kann eine verminderte Steuerung durch die gutachterliche Tätigkeit im Sozialpsychiatrischen Dienst eine Minderung der Erstattungsquote durch das Land bewirken und damit den materiellen Schaden erhöhen.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Zustroms von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen wurde ein Mehrbedarf einer Stelle Sozialarbeit für den Sozialpsychiatrischen Dienst angemeldet, der aber nicht berücksichtigt wurde. Eine Verschiebung der Mitarbeiterkapazitäten ist nur unter Vernachlässigung anderer Pflichtaufgaben möglich.

Für die Erledigung der Aufgaben im Gutachtenteam ist eine langwierige und exakte Ausbildung (ca. 1 Jahr) notwendig. Perspektivisch ist geplant, die aufwendige Einarbeitungszeit der befristet eingestellten Mitarbeiter/-innen zu nutzen, um diese dann dauerhaft für eine frei werdende Stelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes zu gewinnen.

Im Team der Begutachtung im Rahmen der Eingliederungshilfe des Sozialpsychiatrischen Dienstes ist seit August 2015 eine Mitarbeiterin als Elternzeitvertretung tätig, die ohne weiteres problemlos das Aufgabengebiet übernehmen könnte. 

Die Wiederbesetzung der Stelle ist unverzichtbar.
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